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Preisanordnung Nr. 1843/6*. 
Inkraftsetzung von Preisanordnungen

Vom 1. Dezember 1960

(2) Abs. 1 findet entsprechende Anwendung, wenn
nach dem Wortlaut der neuen Preisanordnungen An-

#

trag auf Bewilligung der Kalkulationselemente zu stel
len ist

§ 1
(1) Die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Preisanord

nung aufgeführten Preisanordnungen (nachstehend 
neue Preisanordnungen genannt) treten am 1. Januar 
1961 in Kraft

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch, wenn in 
den neuen Preisanordnungen andere Zeitpunkte für 
das Inkrafttreten der neuen Preisanordnungen oder 
einzelner ihrer Bestimmungen ausdrücklich festgelegt 
sind.

§ 2

(1) Fristen für Preisanträge, die nach den Bestim
mungen der neuen Preisanordnungen für solche Erzeug
nisse und Leistungen zu stellen sind, die in den Preis
listen der neuen Preisanordnungen nicht erfaßt sind, 
beginnen in Abweichung vom Wortlaut der neuen 
Preisanordnungen am 1. Februar 1961.*

• PAO Nr. 1843;5 (GBl. 1 1980 S. 310)

§ 3
(1) Die Industrieabgabepreise, die Großhandelsabgabe

preise und die Einzelhandelsverkaufspreise der neuen 
Preisanordnungen finden für die Betriebe aller Eigen
tumsformen entsprechend dem Wortlaut der neuen 
Preisanordnungen Anwendung.

(2) Hinsichtlich der sich aus den neuen Preisanord
nungen ergebenden Betriebspreise gilt folgendes:

a) Für die volkseigenen Betriebe treten die Betriebs
preise der neuen Preisanordnungen gemäß den 
Anlagen 1 und 2 ohne Einschränkung in Kraft.

9 r

b) Für die sonstigen Betriebe treten nur die Betriebs
preise der neuen Preisanordnungen gemäß An
lage 1 in Kraft; die Betriebspreise der neuen Preis
anordnungen gemäß Anlage 2 treten dagegen für 
die sonstigen Betriebe nicht in Kraft, sondern es 
bleiben die am 31. Dezember 1960 gültigen Be
triebspreise weiterhin in Kraft. Dies gilt unabhän-


